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Erwägungen:

1.
Die Beschwerdeführerin wurde mit ärztlichem Entscheid vom 11. März
2018 in der Psychiatrischen Klinik C.________ fürsorgerisch unterge-
bracht.  Am 19.  April  2018  wurde  sie  aus  der  Klinik  entlassen.  Die
Rechtsmittel  gegen  den  Unterbringungsentscheid  blieben  erfolglos
(Urteil 5A_381/2018 vom 8. Mai 2018).

Mit Entscheid vom 17. April 2018 ordnete die Klinik gegenüber der Be-
schwerdeführerin im Rahmen einer Nachbetreuung die intramuskuläre
Injektion von Haldol Decanoas 150 mg alle 28 Tage für die Dauer von
sechs  Monaten  an.  Die  dagegen  von  der  Beschwerdeführerin  beim
Verwaltungsgericht des Kantons Aargau erhobene Beschwerde wurde
anlässlich der Verhandlung vom 4. Mai 2018 abgewiesen (Verfahren
WBE.2018.169).

Mit  Eingabe vom 21.  Mai  2018 gelangte  die  Beschwerdeführerin  er-
neut an das Verwaltungsgericht. Sie verlangte die Durchführung einer
Verhandlung und sinngemäss die Aufhebung der Nachbetreuung. Am
25. Mai 2018 verlangte sie nochmals die Durchführung einer Verhand-
lung. Mit Urteil vom 28. Mai 2018 trat das Verwaltungsgericht auf die
beiden Eingaben nicht ein (Verfahren WBE.2018.200).

Mit Eingabe vom 3. Juni 2018 (Postaufgabe 5. Juni 2018) ist die Be-
schwerdeführerin an das Bundesgericht gelangt.

2.
Der Beschwerde lag kein angefochtener Entscheid bei und ein solcher
wird  auch  nicht  ausdrücklich  genannt.  Aus  der  Beschwerdebegrün-
dung ist jedoch zu entnehmen, dass die Beschwerdeführerin offenbar
das Urteil vom 28. Mai 2018 anfechten möchte. Das Urteil vom 4. Mai
2018 ist vor Bundesgericht  denn auch noch gar nicht anfechtbar,  da
es  einzig  mündlich  und  im  Dispositiv  eröffnet  wurde  (vgl.  Art.  100
Abs. 1 BGG). Falls die Beschwerdeführerin das Urteil vom 4. Mai 2018
anfechten möchte,  müsste sie zunächst  beim Verwaltungsgericht  die
vollständig  begründete  Ausfertigung  verlangen,  worauf  im  Dispositiv
ausdrücklich hingewiesen wurde.

3.
Die Beschwerdeführerin bringt vor, sie stosse die Depotspritze ab und
sie möchte mit  Naturheilmitteln behandelt  werden. Sie bittet um eine
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neutrale  Gerichtsverhandlung.  Das  Verwaltungsgericht  ist  in  seinem
Urteil vom 28. Mai 2018 auf diese Themen, insbesondere auf den An-
trag auf  Durchführung einer neuen Verhandlung,  allerdings gar nicht
eingegangen, da es dafür nicht zuständig sei. Für eine vorzeitige Auf-
hebung oder eine Änderung der Nachbetreuung sei die KESB zustän-
dig.  Das Verwaltungsgericht  hat  es sodann abgelehnt,  die Eingaben
der Beschwerdeführerin an das Familiengericht Baden (gemeint wohl:
als KESB) weiterzuleiten, da seit der letzten gerichtlichen Überprüfung
der Nachbetreuung erst rund drei Wochen vergangen und keine verän-
derten Verhältnisse  ersichtlich  seien und es der  Beschwerdeführerin
demnach  am  Rechtsschutzinteresse  fehle.  Die  Beschwerdeführerin
geht vor Bundesgericht nicht darauf ein, dass sich das Verwaltungsge-
richt gar nicht für zuständig erachtet hat und sie kritisiert auch die un -
terbliebene  Weiterleitung  durch  das  Verwaltungsgericht  nicht.  Viel-
mehr  führt  sie  selber  aus,  sie  habe sowohl  ans  Familiengericht  wie
auch  ans  Verwaltungsgericht  Beschwerde  erhoben.  Insoweit  ist  ihr
durch  die  unterbliebene  Weiterleitung  kein  Nachteil  entstanden.  Im
Übrigen  fehlt  offensichtlich  eine  genügende  Beschwerdebegründung
(Art. 42 Abs. 2 BGG), denn sie setzt sich nicht mit den für das Ergeb-
nis des angefochtenen Entscheides massgeblichen Erwägungen aus-
einander (BGE 140 III 86 E. 2 S. 88 f.; 140 III 115 E. 2 S. 116).

Soweit die Beschwerdeführerin die Anordnung der Nachbetreuung an-
fechten und die Art und Weise der Durchführung der ersten Gerichts-
verhandlung  vom  4.  Mai  2018  kritisieren  möchte,  ist  sie  nochmals
darauf hinzuweisen, dass sie dazu zunächst beim Verwaltungsgericht
eine vollständig begründete Fassung des Urteils vom 4. Mai 2018 ver-
langen muss.

Die  Beschwerde  enthält  damit  offensichtlich  keine  hinreichende  Be-
gründung. Auf sie ist im vereinfachten Verfahren durch den Präsiden-
ten der Abteilung nicht einzutreten (Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG).

4.
Angesichts der Umstände ist auf die Erhebung von Gerichtskosten zu
verzichten (Art. 66 Abs. 1 BGG).

Seite 3



Demnach erkennt der Präsident:

1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.

2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

3.
Dieses Urteil  wird der Beschwerdeführerin,  ihrem Beistand,  der Psy-
chiatrischen Klinik C.________, dem Familiengericht Baden und dem
Verwaltungsgericht des Kantons Aargau, 1. Kammer, schriftlich mitge-
teilt.

Lausanne, 8. Juni 2018

Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung 
des Schweizerischen Bundesgerichts 

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

von Werdt Zingg
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